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		I.

		»Sobald eine Reform notwendig geworden und der
Augenblick ihrer Durchführung gekommen ist, so hält sie nichts mehr
auf, und alles wird ihr förderlich. Glücklich dann die Menschen,
wenn sie sich verständigen könnten, wenn die einen abträten, was
sie zu viel haben, wenn die andern sich mit dem begnügten, was
ihnen fehlt; die Revolutionen verliefen friedlich, und der
Geschichtsschreiber hätte weder Ausschreitungen noch Unglück zu
berichten, er brauchte nur zu zeigen, wie die Menschheit weiser
geworden ist, freier und glücklicher. Aber bis jetzt bieten die
Jahrbücher der Völker kein Beispiel einer solchen Klugheit dar,
wenn es sich um Opfer handelt; wer sie bringen sollte, verweigert
sie; wer sie wünscht, dringt sie ab, und das Gute geschieht wie das
Böse durch Anwendung und mit der Roheit widerrechtlicher Eingriffe.
Noch hat es keine andere Macht im Staate gegeben als die
Gewalt.«

		So schrieb F. A. Mignet in seiner »Geschichte der
französischen Revolution«. Diese historische Behauptung und
Folgerung, im engen Anschluss an die Vorgänge der grossen
Revolution geschrieben, kann als Katechismus für die politische und
soziale Entwicklung [bookmark: page4] aller Völker und Zeiten gelten. Gleichwie die
grossen Entwicklungsperioden der Erde, ja des ganzen Weltalls,
durch chemische Revolutionen grossen Stils eingeleitet werden,
denen eine ruhige positive Entwicklung zu folgen pflegt, so tritt
auch in der Geschichte jedes Volkes der Augenblick ein, wo unter
der morschen Decke veralteter Systeme eine durch Zeit und Zustände
geschaffene revolutionäre Kraft emporstrebt und mit elementarer
Gewalt sich Durchbruch verschafft. Die Stärke der Revolutionen und
ihr Umfang hängen einesteils von der Rasse des Volkes ab,
andernteils von der Grösse des Widerstandes, den sie finden. Denn
jede Gewalt schärft sich an dem Gegensatz, und je mehr und
hartnäckiger sich dieser ihr entgegenstellt, desto furchtbarer ist
die Reaktion. Ludwig XIV. hatte durch die anhaltende und spannende
Ausnützung der Despotie die revolutionäre Reaktion zur Entwicklung
gebracht, und die Uebergangsperiode des traurigen Ludwig XV.
genügte, seinen Nachfolger mitsamt der ganzen mittelalterlichen
Gesellschaftsordnung in der elementaren Eruption des revolutionären
Vulkans verschwinden zu lassen.

		Allerdings ist das französische Volk durch die immerwährende
politische Gährung, die seine intellektuelle Entwicklung begleitet
und stets begleitet hat, mehr als jedes andere für revolutionäre
Ausbrüche geschaffen. Populus semper rerum novarum cupidus est –
warf man schon dem sonst besonnenen römischen Volke vor. Das gilt
in weit stärkerem Massstabe von dem französischen. Seine
Entwicklung ist eine sprungweise, impulsive, sein Charakter ruhelos
und neuerungsbedürftig. Deshalb hat aber das deutsche Volk keine
Ursache, mit überlegenem Lächeln auf die kleinen Schwächen seiner
Nachbarn jenseits des Rheines herabzusehen. Die französische
Revolution von 1789 u. f. hat nicht nur Frankreich, sondern [bookmark: page5] dem ganzen
zivilisierten Europa eine Änderung der staatlichen Regierungsform,
der veralteten gesellschaftlichen Ordnung und der Unsicherheit des
Gesetzes gebracht. Sie schuf für die evolutionäre Entwicklung der
folgenden Jahrhunderte den gesunden Boden, auf dem der Sohn der
Revolution, Napoleon I., den Grundstein für die Verbrüderung aller
Völker gepflanzt hat.

		Nur ein Land blieb frei von allen Einflüssen des Westens. Ein
Land, das die Möglichkeit und die Kraft besass, mehr noch als z. B.
Preussen, an der raschen Entwicklung der Zivilisation teilzunehmen,
hielt sich in strenger Abgeschiedenheit von den Konsequenzen der
Ereignisse des 19. Jahrhunderts. Ein Volk, das seiner Rasse zufolge
den Freibrief auf eine grosse intellektuelle und politische Zukunft
besitzt, verharrte in der dumpfen Gedankenlosigkeit des
Mittelalters: das war Russland.

		Es gibt kaum eine Nation, die von einer ähnlichen
Schwerfälligkeit in der Auffassung und Annahme natürlicher
Lebensbedingungen gewesen wäre. Und doch ging gerade von der
Autokratie zu Anfang des 17. Jahrhunderts das Bestreben aus, den
Anschluss an die Kultur des Westens zu finden, ohne doch die
Verbindung mit ihr länger als kaum ein Jahrhundert aufrecht
erhalten zu könnten. Peter der Grosse legte in seiner langen
Regierungszeit von 1682 bis 1725 den Grundstein zu einer
ökonomischen und sozialen Umgestaltung des Reiches. An dem passiven
Widerstande des unreifen Volkes, mehr aber noch des Adels und der
Geistlichkeit, scheiterte jeder dauernde Erfolg. Selbst die
geistreiche Kaiserin Katharina II., die mehr als irgend
einer ihrer Ahnen dem westeuropäischen Geiste zugänglich war,
machte unter dem Einflusse Diderots vergebliche Versuche,
den liberalen Ideen der französischen Philosophie Eingang in ihrem
Reiche zu verschaffen. An der Teilnahmslosigkeit des Adels und der
Feindseligkeit der Geistlichkeit brach sich jeder freiheitliche
Gedanke. Wie in Frankreich vor Ausbruch der Revolution, sehen wir
auch in Russland – damals und heute mehr denn je – in der
Geistlichkeit und dem Adel die Feinde der
Volksentwicklung und Volksfreiheit. Der Adel wie die
Geistlichkeit wachten ängstlich und brutal über ihren Privilegien,
die in der Ausbeutung des Bauernstandes und des »dritten Standes«
überhaupt bestanden, und der Alleinherrscher war auf die Stützen
seines Thrones, die eben der Adel und die Geistlichkeit ganz allein
waren, zu sehr angewiesen, um es wagen zu dürfen, mit diesen beiden
mächtigen Faktoren in den Kampf zu treten. Nur durch Aufgabe der
Autokratie, durch den Anschluss an das Volk und Einführung einer
Verfassung wären die Selbstherrscher in der Lage gewesen und wären
es heute mehr denn je, den Einfluss der beiden Reichsfeinde zu
brechen. Allein wo fände sich der Herr, welcher freiwillig die
unumschränkte Macht über 28 Millionen Menschen aus seinen Händen
legte? Ganz abgesehen davon, dass die Kaiser von Russland weit mehr
die Revolutionen in ihren Palästen als in ihrem Lande zu fürchten
haben, wie uns die Geschichte lehrt, deren Logik im 20. Jahrhundert
nicht anerkannt werden will.

		Paul I., ein Schüler Laharpes (1796–1801), nahm den Kampf mit
dem Adel noch einmal auf, ein kurzer, aussichtsloser Kampf, der ihn
erst die geistige Kraft, dann das Leben kostete. Er, der der
»Wohltäter seines Volkes« hatte werden vollen, dessen Jugendtraum
es war, pater patriae zu sein, endete in wüstem Mystizismus als ein
Wahnsinniger, den die eigenen Gardeoffiziere ermordeten. Finland
und Polen erhielten durch diesen Regenten eigene Verfassungen, die
sich auf konstitutioneller Grundlage erhoben. Der erste Versuch,
den er in Russland machte, ein schüchterner Versuch, die
Leibeigenschaft aufzuheben, sicherte ihm den Hass und die
Verachtung des russischen Adels, und so unterblieb jede
Reorganisation.

		Ihm .folgten zwei Weltherrscher, wie Despoten nicht glänzender
geschildert werden könnten: Alexander I. und Nikolaus I. Ersterer
regierte von 1801–1825, letzterer von 1825–1855. 30 Jahre hatte
Nikolaus I. Zeit, das Werk seines Vorgängers zu vollenden und das
russische Reich in ein Netz von härtester und rücksichtslosester
Willkür zu verstricken. Und doch trifft ihn an den heillosen
Zuständen die geringste Schuld. Es ist eben ein grausamer
Widerspruch, dass eine Zeit – ob gut oder schlecht – mit dem Namen
und der Person desjenigen Herrschers charakterisiert wird, dessen
Regierung mit ihr verknüpft war, mit dessen Namen alle Merkmale
jener Zeit gedeckt und gezeichnet waren. Und doch ist dieser
Einzelne nie oder höchst selten der wahre Urheber oder Schuldige,
und nie oder nur bei ganz hervorragenden Despoten (wie bei Peter
dem. Grossen) drückt ein autokratischer Herrscher seiner Zeit den
Stempel der eigenen Individualität auf. Der Adel, der die
gesetzgebende Gewalt direkt oder indirekt in Händen hat, die
Geistlichkeit, die mit ihm in engster Verbindung steht (besonders
in Russland, wo der Kaiser gleichzeitig der erste Bischof ist), und
die Bureaukratie, die von den beiden ersten Gewalten abhängt,
schaffen die Charakteristik ihrer Zeit. So waren es auch unter
Nikolaus I., dessen Schuld seine Schwäche und Gleichgiltigkeit
waren, diese drei Mächte, welche die mehr als asiatischen Zustände
herbeiführten, die der Kaiser lediglich billigte. So ist es auch
heute geblieben, wo die Bureaukratie, gestützt auf den Einfluss des
Synods und Adels, Russland weit mehr und autokratischer beherrscht
als Zar Nikolaus II, der von einem modernen Staatswesen keine
Ahnung hat, weil er aus der Geschichte seiner Vorfahren nicht
lernen konnte, aus der Geschichte seiner europäischen Vettern nicht
lernen will.

		Das Denken war unter Nikolaus I. überhaupt verboten, wie ja alle
Selbstherrscher in Russland bis auf den heutigen Tag scharfsinnig
genug waren, in der Intelligenz ihre gefährlichste Feindin zu sehen
und sie daher zu verfolgen – im Gegensatz zu den Despoten
Frankreichs, die die Entwicklung derselben nach besten Kräften
förderten. Im Anschluss an diese Angst vor dem Intellekt ist die
strengste Zensur, die gegen alles, was Presse hiess und mit ihr
zusammenhing, in Anwendung gebracht wurde, begreiflich. Als nun gar
im Jahre 1848 in Paris wieder eine Revolution ausbrach, die dem
Throne Louis Philipps das Gleichgewicht raubte, als in Berlin und
Wien um die Wahl- und Pressfreiheit ernstlich gekämpft wurde, da
gestaltete sich die Reaktion in Russland zu einem wahren
Belagerungszustand. Die Universitäten wurden unter geistliche
Kontrolle gestellt; der Richterstand war nichts anderes als eine
Sorte von Kreaturen, die entweder ganz nach eigener oder der
Willkür ihrer Vorgesetzten die gesetzlichen Urteile fällten. Das
administrative Verfahren – wer denkt nicht an die »lettres de
cachet« der französischen Machthaber? – ersetzte jede reguläre
Rechtsprechung und machte sie illusorisch. Sibirien bevölkerte sich
mit allen möglichen Vertretern der Intelligenz, mit Studenten,
Journalisten, Advokaten usw. Allmählich bemächtigte sich des
grössten Teiles der stets bedrohten Bevölkerung eine tiefe
Erbitterung, und die akademische Jugend war es, die teils heimlich,
teils offen ihrer Empörung Ausdruck verlieh. Von da an datiert
jener erbitterte Kampf zwischen der Intelligenz und der
Bureaukratie, der schon so viele Opfer gefordert hat und in den
immer wiederkehrenden Studentenrevolten seinen Ausdruck findet.
Dieser Kampf wurde immerwährend von Seiten der Regierung erneuert,
indessen die Studenten durch Revolten auf die Provokationen
antworteten.

		Nimmt es Wunder, dass in einem Staate, in dem die gesetzlichen
Körperschaften die gesetzlosesten sind, in dem die Gerechtigkeit in
allen Gerichtssälen geschändet, in dem das Gesetz ununterbrochen
von denen übertreten und verhöhnt wird, die sich in ihrer Stellung
und ihren Handlungen einzig auf dieses Gesetz stützen – nimmt es
Wunder, dass die Unzufriedenheit auf die Gesetzlosigkeit mit
gesetzlosen Mitteln antwortete? So entstanden die geheimen
Verbindungen unter den Studenten, Schutz- und Trutzbündnisse gegen
die Polizeiwillkür, so schälte sich aus diesen Verbindungen der
Nihilismus los, so entstand infolge der unerhörten Greueltaten der
russischen Bureaukratie, die mit Schrecken regieren wollte, der
Terrorisnius, der mit Schrecken antwortete.

		Der Krimkrieg, die glänzenden Waffentaten der russischen Armee,
die Erstürmung Sebastopols im Jahre 1854, lenkten die
Aufmerksamkeit des Volkes mehr von den inneren Zuständen ab. Mit
dem Regierungsantritt Alexander II. (1855 bis 1881) hatte die
Spannung aber ihren Höhepunkt erreicht, und dieser liberale Fürst,
mit glänzenden Eigenschaften begabt, machte den ersten energischen
Versuch, Russland in einen europäischen Staat umzuwandeln. Am 19.
Februar 1861 hob er die Leibeigenschaft auf und setzte sich damit
ein unvergängliches Denkmal in der russischen Geschichte. Aber alle
übrigen Reformen, die er einführen wollte, begegneten einerseits
dem geschlossenen Widerstand des Adels, anderseits dem Misstrauen
der Bevölkerung, die bereits erkannt hatte, [bookmark: page6] dass durchgehende bessere Zustände
für Russland von oben herab nicht zu erwarten seien – und wäre ein
Herrscher von den besten Absichten beseelt, an der Phalanx der
Bureaukratie musste er scheitern.

		Gleichwohl führte Alexander II. Besserungen im Gerichtswesen
ein, erweiterte die Freiheiten der Presse, schaffte die 25jährige
Dienstzeit ab und tat viel für Handel und Wandel. Aber er schuf
doch nur Halbheiten, und eine Halbheit ist unter Umständen ein
grösseres Übel als das Übel selbst. Sein guter Wille wurde im Volke
verkannt, von dem Adel reaktionär beeinflusst, von der Bureaukratie
diskreditiert. Was die Ratgeber oder besser die Funktionäre des
Kaisers verbrachen, wurde ihm zugeschrieben, und da er den einzigen
Weg, die Verbindung mit seinem Volke herzustellen: die Einführung
der Monarchie, keineswegs betreten wollte, säte er auf Steine. Die
Empörung unter der studierenden Jugend wuchs unter dem Einflusse
der Uebergriffe der kaiserlichen Beamten.

		Der Kaiser wurde über sein Volk, das Volk über seinen Kaiser
getäuscht.

		Die nihilistische Partei organisierte sich und verlegte ihren
Zentralpunkt nach Genf. Der Kampf zwischen den Unzufriedenen und
der Regierung wurde heimlich, aber mit umso grösserer Erbitterung
fortgesetzt, der soziale Kampf wurde in Polen ein politischer.
Murawjew warf den polnischen Aufstand mit drakonischer Strenge
nieder, Polen wurde dem russischen Reiche ohne Recht und Fug
einverleibt, und die Bureaukratie beging die schlimmsten
Ausschreitungen im Innern, um die revolutionären Regungen im Keime
zu ersticken. Statt dessen entflammte sie das unstät brennende
Feuer zu einer gefährlichen Lohe. Das administrative Verfahren
forderte Opfer auf Opfer. Nicht nur Überwiesene wurden verschickt;
der geringste Verdacht, eine hämische [bookmark: page7] Denunziation genügten, Unschuldige in den
Kerker und ohne ein richterliches Verfahren nach Sibirien zu
bringen. Hunderte und Tausende wurden verschickt, deren ganzes
Verbrechen darin bestand, durch ihre Zugehörigkeit zur Intelligenz
des Landes Verdacht erregt zu haben.

		Die Nihilisten antworteten auf diese Greuel durch eine Reihe von
Bluttaten. Schrecken gegen Schrecken! Es half nichts mehr, dass
Loris Melikow Zugeständnisse machte. Am 1. März 1881 fiel Alexander
II. als Opfer eines anarchistischen Attentats, als Vertreter eines
Systems, mit dem seine Person nichts, sein Name gar viel zu
schaffen hatte.

		Alexander III. kam ans Ruder. Hatte Nikolaus I. noch
einen Schein von eigenem Willen geoffenbart, so war dieser
Herrscher ein vollendetes Werkzeug seiner Ratgeber und Minister;
die Ereignisse, die sich unter seiner Regierung (1881-1894)
abspielten, lassen sich mit denen seines Nachfolgers,
Nikolaus II., zusammenfassen, dessen erste Willenskundgebung
nach seiner Thronbesteigung 1894 die Antwort war, die er auf eine
Ergebenheitsadresse Twerer Bürger, die um gesetzmässige Zustände
baten, gab: » Das sind sinnlose Grillen!«

		Seit 1880 ist die russische Reaktion unaufhörlich mit
Riesenschritten ihrer Glanzzeit entgegen gegangen. Seit 1880 reisst
die gewissenlose Regierung Russland der Revolution entgegen, die
eintreten wird, sobald der Zeitpunkt gekommen ist. Wann der Moment
erscheint, wann der Augenblick ihrer Durchführung kommt, lässt sich
nicht bestimmen. Denn der Durchbruch einer Elementarkraft lässt
sich wohl ungefähr berechnen, hängt aber immer von einer Reihe von
Nebenumständen ab, deren Eintritt nicht festzustellen ist. [bookmark: page8]

		Bis zum Jahre 1880 reicht die Vorgeschichte der Reaktion. Bis
1880 liess sich hoffen, dass das Land doch noch in evolutionärer
Entwicklung segensreichen Zuständen entgegengeführt würde. Seit
dieser Zeit ist jede derartige Hoffnung erloschen, und eine
historische Notwendigkeit steht drohend im Dunkel der kommenden
Zeiten, die nicht mehr ferne liegen können. [bookmark: page9]

	
		
		II.

		Die Reaktion, die, wie die konservativen Kreise Russlands und
des Auslands versichern, erst mit der Ermordung Alexanders II.
einsetzte, die aber wie wir gesehen haben, schon vorher bestand und
diesen politischen Mord verschuldete, begann ihren
Vernichtungskampf gegen die Freiheit des Volkes – soferne von einer
solchen gesprochen werden kann – mit einem planmässigen Feldzuge
gegen die Universitäten, die Pflanzstätten der Intelligenz. Männer
traten dabei in den Vordergrund, die die Regierung teils zu
persönlichen Racheakten, teils zur Befriedigung ihres Ehrgeizes
missbrauchten und eine ungeheuere Schuld auf eine kommende
Generation abluden. Da ist Katkow zu nennen, der
gefährlichste Berater Alexander III., der eifrigste Förderer der
Macht der Bureaukratie. An ihn schliesst sich Graf Tolstoi
an, ehemals Minister für Volksaufklärung, unter Alexander III.
Minister des Innern, dessen Bestreben dahin ging, dem Volk auch den
Rest seiner selbständigen Wahlrechte zu nehmen, der die Landstände
unter staatliche Kontrolle stellte und der gefährlichste Feind der
akademischen Freiheiten war. Da sind weiterhin zu nennen: Graf
Putjatin, Graf Deljanow, N. P. Bogolegow, die
nacheinander Minister für Volksaufklärung waren und den
Universitäten den Rest ihrer Selbständigkeit raubten. N. P.
Bogolegow [bookmark: page10] ist
sogar der berüchtigte Erfinder der temporären Massregeln,
die einem Teil der Kiewer Studenten Gelegenheit gaben, über die
Zukunft Russlands unter den sibirischen Kosaken, unter die sie
zwangsweise auf 3 Jahre als gemeine Soldaten eingereiht
wurden, nachzudenken. N. P. Bogolegow legte sein Amt dann auch
unfreiwillig nieder, als die Revolver-Kugel eines empörten
Studenten seinem Leben ein Ende bereitete. Da ist
Manassejin, der Justizminister unter Alexander III. zu
erwähnen, Graf Dolgorukow, der rücksichtslose
Generalgouverneur von Moskau, General Bobrikow, der
Usurpator-Gouverneur Finlands, der seine Diktatoren-Tugenden mit
dem Tode bezahlen musste; da ist der glänzende Minister des Innern
unter Nikolaus II., Ssipjagin, nicht zu vergessen, der einen
Gesetzentwurf einbrachte, welcher ungefähr besagte: »Das Wesen der
russischen Selbstherrschaft besteht darin, dass der Kaiser in
allen Fragen ausschlaggebend zu entscheiden habe, und
dass Jedermann mit seinem Anliegen sich an ihn wenden solle,
denn nur zu seinem Kaiser habe das Volk unbegrenztes
Vertrauen.«

		Ist es nicht eine bittere Ironie der Geschichte, dass eben unter
diesem Minister der Bittgang des Popen Gapon mit seinen
zwanzigtausend Proletariern stattfinden musste? Der 22. Januar 1905
bewies dem russischen Volke, wie die russischen Zaren das
»unbegrenzte Vertrauen ihres Volkes« zu würdigen wissen!

		Und doch – was bedeutet hier die Person des Zaren, was bedeutet
sein Name? Die Krone auf ein System, weiter nichts. Auf die
Minister, die ohne Gewissen und ohne Pflicht das Staatsschiff der
Revolution entgegenlenken, auf alle die vornehmen Vertreter der
Bureaukratie falle die Verantwortung für die blutige Saat, die sie
besorgt, für die blutige Ernte, die ihr folgen wird. [bookmark: page11]

		Über alle diese Beamte aber ragte ein Mann hinaus, der böse
Schatten der zwei letzten Romanows, das Verhängnis Russlands, der
grösste Reaktionär, der je die Netze der inneren Politik eines
Landes in seiner Hand hielt, um sie unlösbar zu verwirren.

		Das war Pobjedonoszew, der Oberprokurator des heiligen
Synod. Peter der Grosse hat in dem »heiligen Synod« eine
Staatsbehörde geschaffen, indem er 1721 den erledigten
Patriarchenstuhl durch diese Einrichtung ersetzte, um auf diese
Weise die Kirche in enge Verbindung mit dem Staat zu bringen.
Dieser »heilige Synod« besteht aus den höchsten Würdenträgern der
Kirche, die vom Kaiser gewählt werden. Der Oberprokurator
repräsentiert die oberste Kirchenleitung und ist als höchster
Beamter des Klerus der Stellvertreter des Zaren. Es gibt keinen
Beschluss, der ohne Zustimmung des Oberprokurators Giltigkeit
hätte. Und ein Mann mit solchen Machtbefugnissen war bestrebt, der
inneren Politik Russlands seinen ultrareaktionären, individuellen
Stempel aufzudrücken, und seinem Einfluss ist es in erster Linie
zuzuschreiben, dass auch jede liberale Regung der letzten
Jahrzehnte erstickt wurde, dass immer noch Tausende von
Unschuldigen nach Sibirien wandern, dass jährlich ungezählte Opfer
impulsiver Revolten fallen, dass Russland mit Riesenschritten der
Revolution entgegengeht.

		Seiner Initiative entsprang auch die Unterdrückung der
akademischen Freiheiten, und mit seiner mächtigen Hilfe wurden die
Universitäten unter Polizeiaufsicht gestellt, die studierende
Jugend der Despotie von Kosaken und Hausknechten preisgegeben.

		Nach den Statuten von 1835 steht den Universitäten das Recht zu,
sich ihre Rektoren selbst zu wählen, und auch Vergehen von
Studenten unterstanden dem Disziplinargericht des akademischen
Senats. Diese Statuten wurden als ungeeignet befunden, und nachdem
man erst die Studenten in militärische Organisationen [bookmark: page12] gebracht,
Geistlichen philosophische Lehrstühle eingeräumt und einen General
zum Rektor der Moskauer Universität gemacht, nachdem man die
opponierenden Studenten ausgewiesen, relegiert und verschickt
hatte, nachdem man ohne viel Untersuchung Studenten scharenweise
unter das Militär gesteckt und alle Akademiker samt ihren
Professoren unter Polizeiaufsicht gestellt hatte, nachdem man sich
in rigorosester Weise an altverbürgten Privilegien vergriffen
hatte, wunderte man sich, dass an allen Universitäten Unruhen
ausbrachen, war man empört, dass die Studenten sich mehr und mehr
um die Fahne der revolutionären Partei scharten, kurz, dass die
Träger der Intelligenz die Führer der Massen wurden.

		Endlich ist Pobjedonoszew unter dem Drucke der Verhältnisse im
Frühjahre 1905 zurückgetreten, und Zar Nikolaus fand nicht mehr das
Machtwort, ihn zu halten. Der böse Geist schied aus dem Hause
Romanow, aber sein Werk lebt vorläufig weiter. Auch das Verbrechen
hat seine Unsterblichkeit, und ehe nicht die Ketzer der Gewalt der
Religion der Freiheit unterworfen worden sind, wird auch das Feuer
der Anbetung auf den Altären der Ignoranz und Schande nicht
erlöschen.

		Die Regierung stellte ihre blutigen Massnahmen (man erinnere
sich an das Blutbad bei der Kasan'schen Kathedrale 1902 und den
kommandierenden General Kleigels) als Folgen der ständigen
Studentenunruhen hin, während diese Unruhen die unüberlegten
Konsequenzen der ständigen Provokationen waren, denen die
Universitäten seitens der Regierung preisgegeben wurden. Darum ist
es auch eine falsche Auffassung der Sachlage, dass diese
Studentenunruhen ausserhalb Russlands als »revolutionäre« Aufstände
charakterisiert werden. Die revolutionäre Tendenz der Studenten ist
unläugbar; allein sie werden nicht so unverständig sein, der Zeit
vorgreifen zu wollen. Niemals [bookmark: page13] haben hundert Studenten eine tausendjährige
Regierung gestürzt. Diese ewig wiederkehrenden Unruhen tragen meist
rein akademischen, sogar lokalen Charakter.

		Jedenfalls hat die Bureaukratie ihr Möglichstes getan und tut es
noch immer, die Intelligenz für den Befreiungskampf der kommenden
Zeit zu erziehen, denn nur durch Logik, nie aber durch Gewalt ist
eine natürliche Entwicklung aufgehalten worden. Das aber hat die
russische Intelligenz wohl längst erkannt, dass nur eine gründliche
Reorganisation aller Zustände das geplagte Land vor langsamem
Dahinsiechen seiner besten Kräfte retten kann, und dass der
Zeitpunkt, wo Reformen notwendig sind, nahe bevorstehen muss,
leuchtet jedem Einsichtigen ein. Denn über dem Gesetz der Macht
steht das Gesetz des Rechtes, und dieses mag lange geknebelt
werden; es gibt eine Notwendigkeit, die stärker ist als jede
Berechnung.

		Man hat in den letzten Zeiten verschiedenemale eine Parallele
zwischen den Zuständen Frankreichs vor der grossen Revolution und
den heutigen Zuständen in Russland gezogen. Nicht mit Unrecht.
Jeder Reformzeit gehen die gleichen Symptome voraus, und es
unterliegt keinem Zweifel, dass die Uebergangsperiode von der
mittelalterlichen Ordnung zu der Umgestaltung des Regierungssystems
in Frankreich bedeutende Ähnlichkeiten mit der heutigen recht- und
gesetzlosen Gesellschaftsordnung in Russland aufweist. Betrachten
wir kurz die Ursachen der grossen französischen Staatsumwälzung:
Von dem Adel war die Macht auf das Königtum übergegangen. Es
verfügte frei und ohne Einschränkung über die Person des Bürgers,
sein Eigentum, seine Einkünfte. Das Parlament war eine
Scheinkörperschaft geworden. Der Adel zahlte keine Steuern,
besteuerte aber auf seine Art wieder das Volk. Die Geistlichkeit
lebte lediglich von den Abgaben des dritten Standes. Der Adel
behielt alle Ämter für sich [bookmark: page14] und versorgte die hohe Bureaukratie mit Beamten.
Der König zeichnete den Adel aus, unterstützte ihn und sicherte
sich durch alle möglichen Gnadenerweisungen seine Ergebenheit.
Diese Gnadenerweisungen hatte, soweit sie finanzieller Natur waren,
das Volk zu bezahlen. Allmählich liess der Gewerbefleiss nach, das
Land verarmte, die Willkür trat an Stelle des Gesetzes, der Adel
ward nach wie vor immer übermütiger, die Geistlichkeit immer
unduldsamer, der König immer mehr das Werkzeug seines Hofes.

		Zu gleicher Zeit hatte sich, unabhängig vom Protektorate des
Adels, ein Aufschwung der Intelligenz bemerkbar gemacht, der vom
Volke ausging und dessen Früchte das Volk pflückte. Es entstand
eine politische und soziale Philosophie, die eine öffentliche
Meinung schuf. Es entstanden Forderungen, die die Intelligenz an
die Regierung stellte, und die das Volk als sein Eigentum
beanspruchte. Kurz, »das Volk, das bisher nichts galt, nahm
allmählich seine Rechte zurück; es hatte zwar keinen Anteil an der
Gewalt, aber es wirkte auf sie ein. Das ist der Gang einer jeden
Macht, die sich erhebt; bevor ihr eine Stelle in der Regierung
eingeräumt wird, überwacht sie dieselbe von aussen, dann geht sie
vom Recht der Kontrolle zu dem der Mitwirkung über«.

		Verderbliche Kriege unterstützten den dritten Stand bei seinem
noch geheimen Widerstand, indem sie den Staatsbankerott, der durch
die unglücklichen Spekulationen Laws perfekt wurde, in
drohende Aussicht stellten, und so kam der Zeitpunkt, wo das Volk,
gekräftigt und gestärkt, geleitet und geführt von den höchsten
Vertretern der unabhängigen Wissenschaft und Bildung, den Kampf mit
dem Hofe und schliesslich einem Jahrhunderte alten System aufnahm
und durchführte.

		Russland steht heute durch einen unglücklichen Krieg, dessen
tragisches Ende sich noch nicht absehen [bookmark: page15] lässt, der aber jedenfalls das
Land an den Rand des finanziellen und politischen Bankerotts zu
bringen droht, in einem Übergangsstadium. Die Folgen verderblicher
Kriege werden nur mit Hilfe eines gesunden Bauernstandes und einer
fleissigen Industrie überwunden. Der Bauernstand in Russland ist
verarmt. Dabei ist seit Aufhebung der Leibeigenschaft kein Gesetz
geschaffen worden, das sich mit dem Eigentum der Bauern und der
Regelung des Eigentumswesens befasst hätte. So herrscht unter der
Landbevölkerung Verwirrung, Armut, und in vielen Landstrichen immer
neu auftauchende Hungersnot.

		Alle Macht liegt in den Händen des Zaren und durch diesen in den
Händen der Bureaukratie, also des Adels und der Geistlichkeit.
Derjenige Teil des Adels, der verarmt ist, wird, um keine
Unzufriedenheit aufkommen zu lassen, an den Hof gezogen. Durch die
»Adelsbank« ist ein eigenes Institut geschaffen, um die
finanziellen Bedürfnisse des armen Adels zu befriedigen. So hat
sich der Hof eine blinde Anhängerschaft unter den Vertretern der
Aristokratie gesichert, ebenso wie er durch den Oberprokurator die
Kirche auf seiner Seite hat. Das Volk aber muss für den
Beamtenstand, der das Land ausbeutet und drangsaliert, finanzielle
Opfer leisten, die in keinem Verhältnis zu seiner
Leistungsfähigkeit stehen.

		Auch in Russland gibt es einen dritten Stand. In seinem Kreise
gährt es seit Jahrzehnten. Aus ihm geht die Mehrzahl der
Studierenden hervor. Auch in Russland macht sich in den letzten
Jahrzehnten trotz aller Unterdrückung und Zensur ein gewaltiger
Geistesaufschwung bemerkbar. Männer wie Leo Tolstoi, Turgeniew,
Dostojewskij, Gogol, und in neuester Zeit Tschechoff und Gorkij,
haben einen ungeheuren Einfluss auf das Volk ausgeübt. Alle ihre
Schriften tragen reformatorischen, ja revolutionären Charakter.
Gesellschaftsschichten, die der Regierung nahe stehen sollten,
[bookmark: page16] haben sich
unter dem Einfluss der Literatur, die moderne Ideen russifizierte,
dem Volke und seinen Bestrebungen zugewandt. Und so stehen sich
heute die Regierung mit ihren Trabanten und ihrem ganzen
Beamtenapparat einerseits, das aufgeklärte Volk mit dem hungernden
Proletariat anderseits gegenüber, und am 22. Januar 1905 kam es zu
dem ersten Zusammenstoss, der verfrüht, aber doch bezeichnend war.
Russland ist nicht Frankreich. Die Massen sind da nicht so
beweglich wie im Westen. Noch ist der Horror zu stark, zu gewaltig.
Aber doch ist das Unglaubliche schon geschehen: Das Volk hat
protestiert.

		Warum sollen die Zeitverhältnisse zwischen Frankreich und
Russland stimmen? Die historische Notwendigkeit kommt, und dann ist
sie unüberwindlich. Es handelt sich auch um eine moderne Revolution
– wissen wir, wie sie sich gestalten wird? Vielleicht verläuft sie
rasch, ohne schwere Erschütterungen. Vielleicht wird sie eine
fürchterliche Eruption – wer kann das sagen? Wünschen wir, dass
sich der Uebergang von der alten zur neuen Welt möglichst glatt und
human vollziehe, und dass die tausendjährige Barbarei vor,
nicht nach der Revolution ihr Ende finde; denn der
entfesselte Fanatismus des »Volkes«, des vierten Standes, wäre dort
schlimmer als in Frankreich. Der Franzose von St. Antoinette
berauscht sich an Tiraden, der Russe vom Wassilij-Ostrow an Wutki.
Möge Russland kein zweites Kischinew erleben, das noch keine Sühne
gefunden hat! [bookmark: page17]

	
		
		III.

		Die russische Regierung ist, wie genügend bekannt, eine
autokratische. Der Kaiser ist Alleinherrscher mit unumschränkter
Gewalt. Die oberste Reichsbehörde ist der Reichsrat, von
Alexander I. begründet, der sich aus sämtlichen Ministern und den
höchsten Würdenträgern des Reiches zusammensetzt. Als
beratendes Parlament steht dem Kaiser das
Minister-Komitee zur Seite, das aus zehn Ministern und
einigen hohen Verwaltungsbeamten besteht. Das Minister-Komitee
berät über Gesetzesentwürfe und wichtige
Verwaltungsangelegenheiten. Die letzte Gerichtsinstanz für
Staatsverbrechen usw. bildet der Senat, der in acht
getrennte Departements zerfällt.

		Das ganze Reich teilt sich in Gouvernements, von denen einzelne
in Generalgouvernements zusammenfallen. Ausser Finland gibt es im
europäischen Russland 60 Gouvernements. Jedes Gouvernement zerfällt
in Kreise, diese wieder in Städte und Landgemeinden. Die Städte St.
Petersburg, Odessa, Sebastopol und Kertsch unterstehen einem
Stadthauptmann. Die Gouvernementsbehörden haben exekutive Gewalt.
Ihnen zur Seite stehen die »Landschafts-Institutionen«, die den
Adel und die übrigen Wähler (ausgenommen den Bauernstand)
vertreten. Die Abgeordneten des Bauernstandes werden von den
Wolostversammlungen [bookmark: page18] gewählt und müssen vom Gouverneur bestätigt
werden (!). Diese Landschaftsinstitutionen, in denen natürlich der
Adel das numerische Uebergewicht hat, beraten über die ökonomischen
Interessen des Gouvernements. Ausserdem gibt es noch
Kreis-Semstwos, die einmal jährlich tagen.

		Die Stadtverwaltung bildet der Stadtrat und das Stadtamt.

		Der Bauernstand besteht aus Gemeinden, die zum grössten Teile
gemeinsamen Grundbesitz haben. Gemeindeversammlungen, denen
der Starost vorsteht, beraten über die Gemeindeangelegenheiten. Die
Wolostversammlungen, von denen oben die Rede war, setzen sich aus
Abgeordneten zusammen, von denen je einer immer zehn Höfe vertritt.
Die Gemeindeverwaltung ist keine selbständige, weil sie durch einen
Bezirkshauptmann überwacht wird. – Aus dieser kleinen Übersicht
kann man die vollständige Abhängigkeit selbst der kleinsten
Verwaltungsbehörden vom Staate erkennen.

		Wir geben nun noch einen kurzen Abriss des russischen
Strafkodex nach Georges Kennan's »Sibirien«, und zwar
nehmen wir jene Paragraphen heraus, die zur engeren Beleuchtung der
an dieser Stelle gekennzeichneten Zustände dienen. Wie enge Staat
und Kirche in Russland zusammenhängen, wie also der Staat die
Kirche und ihre Religion schützt, beweist der § 176, der
besagt:

		»Wer absichtlich und öffentlich in der Kirche eine
Lästerung ausspricht gegen die allerheiligste
Dreifaltigkeit, oder gegen die unbefleckte Muttergottes, die
heilige Jungfrau Maria, oder gegen das glorreiche Kreuz Jesu
Christi, unseres Heilandes, Herrn und Meisters, oder gegen die
körperlosen Himmelsmächte, oder gegen Gottes Heilige und ihre
Abbildungen: dem sollen alle bürgerlichen Rechte entzogen
und er soll auf Lebenszeit verbannt und mit [bookmark: page19] Zwangsarbeit von
nicht unter zwölf Jahren und nicht über 15 Jahren bestraft
werden. Wird ein solches Verbrechen nicht in der Kirche, sondern an
einem anderen öffentlichen Orte, oder im Beisein einiger Personen
begangen, sei deren Zahl gross oder klein, so sollen dem Verbrecher
alle bürgerlichen Rechte entzogen werden und er soll auf
Lebenszeit verbannt und mit Zwangsarbeit von nicht unter
sechs Jahren und nicht über acht Jahren bestraft
werden«.

		§ 179 bestimmt, dass Jeder, der Zeuge eines in § 176
aufgeführten Verbrechens war, und es unterlässt die Behörde
davon in Kenntnis zu setzen, mit Gefängnishaft von vier bis acht
Monaten bestraft werde«.

		§ 181 besagt, dass der, welcher in einem Druckwerke die
rechtgläubige Kirche schmäht, aller bürgerlichen Rechte
verlustig erklärt und nach dem entlegensten Teil Sibiriens
verbannt werden soll. Das gleiche Schicksal droht dem Verkäufer
der Schrift.

		§ 188 lautet: »Wenn Jemand die orthodoxe Kirche verlässt
und sich einer anderen christlichen Kirche anschliesst, so soll er
der Kirchenbehörde zur Belehrung und Ermahnung zugewiesen werden.
Seine minderjährigen Kinder sollen unter
Vormundschaft der Regierung gestellt werden, sein
Vermögen soll unter Kuratel kommen und er soll das
Recht freier Verfügung über beide erst dann wieder erhalten, wenn
er seine Irrtümer abgeschworen hat.«

		§ 186: » Heiratet ein Jude oder ein Mohammedaner eine
rechtgläubige Christin, und werden die aus einer solchen Ehe
hervorgegangenen Kinder nicht im orthodoxen Glauben erzogen,
so soll die Ehe für ungiltig erklärt werden, und
[bookmark: page20] der
Verbrecher für lebenslang nach dem fernsten Teil
Sibiriens verschickt werden.«

		Der Teil des russischen Strafkodex, der von den »Verbrechen
gegen den Selbstherrscher des Reiches und sein Ansehen« handelt,
beginnt mit der Bestimmung:

		» Jeder arge Anschlag und jeder verbrecherische Angriff
auf das Leben, das Wohl oder die Ehre des Zaren, jede
Absicht, ihn zu entthronen oder seine allerhöchste Gewalt in
seiner freien Ausübung zu hindern oder einzuschränken, jede
Gewalttat gegen seine geheiligte Person soll für den Verbrecher mit
Verlust aller bürgerlichen Rechte und mit der Todesstrafe
verbunden sein.«

		§ 242 besagt, »dass es als wirkliches Verbrechen gelten
soll, wenn der Verbrecher einen solchen Gedanken oder
Anschlag in Wort oder Schrift zum Ausdruck gebracht
hat.«

		§§ 243 u. 244 bestimmen, dass die Todesstrafe ferner in
Anwendung gebracht wird »gegen Personen, die den Missgesinnten oder
Missetätern Zuflucht gewähren, für alle, die von so argen
Plänen oder Taten Kenntnis haben und es unterlassen,
die Behörde davon zu verständigen, endlich für alle,
die eine Gewalttat gegen einen Soldaten oder eine Schildwache
anwenden, die zum Schutze des Zaren bestimmt ist.«

		§ 246 stellt fest, dass jeder, »der beleidigende Worte
gegen den Zaren gebraucht, oder absichtlich dessen Bild, Statue,
Büste, oder eine andere öffentliche Darstellung beschmutzt oder
zerstört, als Majestätsverbrecher zum Verlust aller
bürgerlichen Rechte, zur Verbannung nach Sibirien für die
Lebensdauer und zu Zwangsarbeit von nicht unter sechs Jahren und
nicht über acht Jahren verurteilt werden soll.«

		§ 266 besagt, dass »jeder, der eine schriftliche oder
gedruckte Aufforderung verfasst, die [bookmark: page21] geeignet ist, zu Aufruhr oder
Ungehorsam zu verleiten, zum Verlust aller bürgerlichen
Rechte, zur Verbannung für die Lebensdauer und zu
Zwangsarbeit von nicht weniger als acht Jahren
verurteilt werden soll.«

		§ 281 lautet: »Wer schuldig befunden wird, Schriftstücke
verfasst oder verbreitet zu haben, die sich in unerlaubter
Kritik der Verordnungen und Massregeln der Behörden
ergeht, soll mit Gefängnis nicht unter sechzehn
Monaten bestraft werden.«

		§ 325: »Wer das Vaterland verlässt und ohne Erlaubnis der
eigenen Regierung in einen fremden Staatsdienst tritt, oder
Untertan eines anderen Staates wird, der soll wegen Verletzung der
Untertanentreue und des Huldigungseides alle bürgerlichen Rechte
verlieren und für ewige Zeiten Landes verwiesen
werden. Kehrt er zurück, so soll er für die Lebensdauer nach
Sibirien verbannt werden.«

		§ 327: »Wer ohne Bewilligung der Regierung und ohne triftigen
Grund länger im Ausland lebt, als es Personen seines Standes
gesetzlich erlaubt ist, der soll als vermisst gelten und sein
Besitztum unter Staatskuratel gestellt werden.«

		Diese kleinen Zitate aus dem Strafkodex ohne Kommentar!

		»Sie beweisen, welche Macht in die Hände des Richters gegeben
ist, noch dazu eines Richters, der sich nahezu unbegrenzter
Verantwortungslosigkeit erfreut. Es sei dem aufgeklärten Geiste
jedes Lesers überlassen, nach diesen kleinen Proben zu beurteilen,
ob der russische Staatsbürger das Recht hat, eine gründliche
Revision seines Gesetzbuches anzustreben. Wenn er dieses Recht hat
und Gebrauch davon macht, dann sei bemerkt, dass er »die bindende
Kraft der Gesetze [bookmark: page22] bezweifelt oder bestreitet und die Gesetze in
Missachtung bringt, wofür er zu Gefängnisstrafe von nicht unter
zwei Monaten verurteilt werden wird«.

		Er darf also seine Meinung über das Gesetzbuch überhaupt nicht
zum Ausdruck bringen. Er muss schweigen, oder an jenem heimlichen,
ungesetzlichen Kampf teilnehmen, der ihm aufgezwungen wird, weil
man ihm einen friedlichen Protest nicht gestattet.

		Solche Gesetze beanspruchen nicht nur ein ausgedehntes,
kostspieliges Rechtswesen, sondern auch eine zahlreiche Polizei,
der eine fast unbeschränkte Machtbefugnis bei Verhaftungen
eingeräumt ist. Sie besteht aus der regulären und geheimen Polizei,
die unter dem Justizministerium steht. Kennan hat in seinem bereits
zitierten Werke eine Reihe von Verordnungen angeführt, um darzutun,
um was sich die Polizei in Russland kümmert. Wir greifen
einige Titel-Angaben heraus:

		7. Aufhebung der Transportbeschränkung für Talg.

		9. Über Mineralwasserverbrauch der kranken Offiziere.

		11. Vorschrift, wann Polizisten und andere Beamte die Mützen mit
weisser Leinwand überzogen tragen sollen.

		14. Verordnung über den Druck von Zigarettenpapier.

		15. Verbot für Provinzial- und Gemeinderäte, sich über
Angelegenheiten zu äussern, die nicht in ihrer Kompetenz
liegen.

		18. Regelung des Knochentransportes.

		20. Verbot des Gebrauchs von Schulbüchern, die nicht von der
Behörde empfohlen wurden.

		21. Geeignete Methode, die Beine der Rekruten zu messen. [bookmark: page23]

		22. Über Lehrerversammlungen.

		26. Kontrolle von gedruckten. Preislisten, Einladungs- und
Visitenkarten.

		27. Die Klosetteinrichtungen betreffend.

		Das sind einige Verordnungen von tausend.

		Die russische Polizei zerfällt in vier Abteilungen:

		1. die Landpolizei,

		2. die Stadtpolizei,

		3. die Geheimpolizei,

		4. die Gendarmerie.

		Wo die Polizei nicht ausreicht, ist stets und überall Militär
bereit, sie zu unterstützen, und die Nagaika des Kosaken ist
gefürchteter als der Säbel des Zasedatel oder Isprawnik.

		Die Zustände in Sibirien, die Schrecken des administrativen
Verfahrens, das Leben in den Gefängnissen, alle die Rechtsbrüche,
Katastrophen und Dramen, die in Russland an der Tagesordnung sind,
dürften aus dem epochemachenden Werke Georges Kennan's: »
Sibirien« und » Russische Gefängnisse« allgemein
bekannt sein. Wir können es uns also sparen, die markantesten
Stellen zu zitieren, verweisen aber noch auf folgende Werke, die
über die Zustände im europäischen Asien erschöpfend Aufschluss
geben. Das sind: Parvus: »Das hungernde Russland«, Fürst
Peter Krapotkin: »Erinnerungen eines Revolutionärs«, John
Henri Mackay: »Die Anarchisten«, ***: »Russland am Vorabend des
XX. Jahrhunderts«, deutsch von Dr. Erich Geibel u. a. m.

		*
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		IV.

		»Die gegenwärtige Politik« schreibt *** in »Russland am Vorabend
des XX. Jahrhunderts«, »ist die Wiederholung der
Antireformatorischen und wird zu denselben Resultaten führen:
zuerst zum Herabsinken auf das niedrigste Niveau, wie das jetzt
schon der Fall ist, dann zu irgend einer Katastrophe, welche
Russland aus dem falschen Geleise, in das es geraten, wieder in die
richtigen Bahnen der gesetzmässigen Entwicklung lenken wird.

		Wann diese Katastrophe eintritt, muss der Zeit überlassen
bleiben. Sie kann schon nahe, sie kann aber auch noch fern sein.
Sie kann durch äussere Umstände hervorgerufen werden: das ist das
Geheimnis der Zukunft.«

		Jedenfalls wird diese Katastrophe nicht durch Nihilisten,
sondern durch die Gesamtheit des Volkes herbeigeführt. Der
Nihilismus hat sie in den letzten Jahrzehnten eingeleitet, und in
diesem Sinne besteht in Russland schon seit Nikolaus I. die
Revolution, eine moderne Revolution, die auf beiden Seiten mit
ungleichen Waffen, mit verdammenswerten Mitteln aufrecht erhalten
wurde. Mit der allgemeinen Verbreitung Marx'scher Ideen in
Russland, mit dem Erstarken einer zielbewussten Sozialdemokratie
ist die terroristische Partei mehr und mehr in den Hintergrund
getreten und wird wohl allmählich ganz in einem fortschrittlichen
[bookmark: page26] Sozialismus
aufgehen. Die beklagenswerteste Tat der Terroristen war die
Ermordung Alexander II. Denn erstens war dieser Herrscher wirklich
einer der aufrichtigsten, die Russland besessen, zweitens ist der
Mord eine Waffe, von der eine Partei, sei sie welcher Art sie
wolle, in einem aufgeklärten Jahrhundert lediglich als
Terrorisierungsmittel, nicht mehr Gebrauch machen sollte. Das
System in Russland muss fallen. Aber nicht die Zaren halten dieses
System, sondern die Bureaukratie, und die Bureaukratie wieder ist
es, die die Autokratie erhält. Nicht aber umgekehrt. Die Aufklärung
des Proletariats und Bauernstandes, die Organisation und geistige,
soziale Erziehung der Massen, die Einwirkung auf den gebildeten
Teil der Bevölkerung durch eine hochentwickelte Literatur – das
sind die Mittel, welche allein die Reorganisation vorbereiten
können. Die russischen Zaren hängen, selbst wenn sie sich
freiwillig zu monarchistischen Regierungsformen bekennen wollten,
in erster Linie von dem jeder Neuerung feindlich gegenüberstehenden
Adel ab, und dieser Adel repräsentiert in Russland jene
Anarchie, die vor dem Königsmord nicht zurückschreckt.

		Der Mord Alexander II. war das erste Verbrechen dieser Art, für
das die Revolutionspartei in Russland die Verantwortung trifft,
obgleich sich auch hier schwer feststellen lässt, wie weit die
Fäden reichen, die die tötliche Bombe mit der Partei der
Unzufriedenen verband.

		Ein Vierteljahrhundert verfloss, und abermals fand eine Bombe
ihren Weg zu einem Mitgliede des Kaiserhauses, zu einer Zeit, wo
das ganze Volk sich in einem Zustande der höchsten Aufregung
befand. Wir Ausländer können schwer urteilen, welchen
innerpolitischen Erfolg sich die Revolutionspartei von dieser Tat
versprach; ein Markstein der Entwicklung ist sie nicht. [bookmark: page27]

		Diese zwei Gewaltakte gegen das Regentenhaus sind bis heute aber
auch die einzigen, die die Revolutionspartei zu verantworten hat.
Alle anderen Regentenmorde fallen auf Schuld des Adels und
entpuppen sich als Palastrevolutionen simpelster Art.

		Zar Ivan der Schreckliche schon starb, wie die Forschung
nachgewiesen hat, keines natürlichen Todes. Die Hofkamarilla machte
seinem Leben durch Gift ein Ende.

		Demetrius, der Usurpator, ward bei einem Aufstande
getötet.

		Der Sohn Peter d. Gr., der Cesarewitsch, wurde von seinem
eigenen Vater durch Gift aus dem Wege geräumt, und die Forschung
behauptet, dass Peter der Grosse selbst einem Anschlage
seiner Gemahlin Katharina zum Opfer fiel.

		Katharina I. erfreute sich nur während zwei Jahren des
Thrones, zu dem ihr ein Verbrechen den Weg geebnet hatte. Ihr
Günstling Menzikow machte ihrem Leben ein gewaltsames Ende.

		Peter III., der Sohn Elisabeths, wurde von seinen eigenen
Gardeoffizieren in grausamer Weise mit Servietten erdrosselt, ein
Schicksal, dem auch Zar Iwan verfiel, den Katharina II. seit
ihrer Thronbesteigung ständig gefangen gehalten hatte.

		Paul I. wurde gleichfalls das Opfer einer
Palastrevolution, die wieder von Offizieren angestiftet war, und
selbst bei dem Ableben Alexander I. wollten die Gerüchte
nicht verstummen, die von einem gewaltsamen Ende zu berichten
wussten.

		Talleyrand war es, der damals die inhaltsschweren Worte sprach:
» Es ist hohe Zeit, dass die Kaiser von Russland ihre Todesart
ändern«. [bookmark: page28]

		Die Entwicklung des Cäsarismus erinnert uns an die Zeiten
Domitians. Nicht das Volk, nicht die Reichsfeinde fürchteten die
Cäsaren, sondern die Prätorianer, deren Schutz ihr Leben übergeben
war.

		Erst wenn die russischen Cäsaren wirklich unumschränkte
Selbstherrscher sein werden, dann steht zu hoffen, dass sie
sich der Logik der Ereignisse fügen und verfassungsmässige
Monarchen werden. [bookmark: page29]

	
		
		V.

		Wir Deutschen haben allen Grund, an dieser Entwicklung Russlands
lebhaften Anteil zu nehmen. Nicht allein aus rein sozialen und
ethischen Gründen, sondern aus Bedenken heraus, die unser eigenes
Land betreffen. Wie einst Frankreich der unversiegliche Born der
Freiheit war, an dem die übrigen Länder Europas schöpften, der
ihnen Verfassung, Gesetze, Ordnung und Recht gab, wie Deutschland
bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts in der geistigen Gefolgschaft
der französischen Völkerentwicklung stand, so untersteht es heute
einem verderblichen reaktionären Einflusse, der von Russland
ausgeht und den Wind der sibirischen Steppen mit sich trägt. Unsere
Russo-Philen-Politik hat nicht nur rein ausserpolitischen
Charakter. Das haben verschiedene Vorkommnisse der letzten Jahre
deutlich bewiesen, das hat der Königsberger Prozess erschreckend
dargetan. Russland ist eine ewige Gefahr nicht nur für den
Völkerfrieden, sondern auch für die soziale Entwicklung der
Nationen Westeuropas, für die Völkerfreiheit. Danken wir Japan,
dass es Russland in seiner Eroberungspolitik für lange Zeit lahm
gelegt hat. Die gelbe Gefahr ist viel, viel weiter von uns
entfernt, als die slavische Gefahr, die in unserer unmittelbaren
drohenden Nähe steht. Sie bedroht die Länder in politischer und
sozialer Hinsicht. Unbewusst und ungewollt haben [bookmark: page30] aber die Japaner auch ein
Reorganisationswerk begonnen, das das russische Volk früher oder
später vollenden wird.

		Damit wird die Reaktion in Deutschland bedeutend an Kraft
verlieren, weil dann ihre letzte Verbindung durchschnitten ist. In
England und Frankreich herrscht völlige Rede- und Pressfreiheit,
und in England gar, das doch auch eine Monarchie ist und eine
Weltmacht bedeutet, ist auch der letzte Rest von jener persönlichen
Einengung geschwunden, die an die Tage der römischen Cäsaren
erinnert. Und ist England deswegen kein Ordnungsstaat?

		Deutschland aber verharrt immer noch auf gewissen römischen
Rechtsprivilegien, die in die moderne Zeit nicht mehr passen. Die
Einführung verfassungsmässiger Zustände in Russland wird auch
Deutschland wieder um Riesenschritte in seiner geistigen
Entwicklung vorwärts bringen, und der »Presssünder« wird als
ständige Karikatur des intellektuellen Lebens verschwinden.

		Wenn das deutsche Volk sich mit dem russischen
verbrüdert, dann wird Segen für die Zukunft daraus entspriessen.
Heute stehen die Regierungen zweier einander so unähnlicher
Nationen in gegenseitigen mehr als freundschaftlichen Beziehungen.
Und was ist das Verdienst Russlands der deutschen Sache gegenüber?
Die Ostseeprovinzen, die zu den bewährtesten Provinzen Russlands
gehörten, in denen deutsche Zucht und deutsche Treue herrschten,
waren dem Panslavismus längst ein Dorn im Auge. Man schaffte dort
die deutsche Sprache ab und führte die russische Sprache gewaltsam
ein. Gouverneure, die kein Wort deutsch verstanden, wurden
hinversetzt, um die Provinzen zu russifizieren. Die Universität
Dorpat, eine der bedeutendsten Lehranstalten, wurde mit russischen
Professoren besetzt. »Wie weit dieser Russifizierungstrieb ging«,
heisst es in »Russland am Vorabend des XX. Jahrhunderts«, [bookmark: page31] »ist daraus zu
ersehen, dass selbst deutsche Ärzte sich vor Gericht zu
verantworten hatten dafür, dass sie deutsche Schilder an ihren
Türen hatten. Und sie wurden verurteilt.«

		Und Finland? Steht uns Finland nicht als Schwesterstaat nahe?
Die Vergewaltigung dieses Landes durch Bobrikow wurde infolge
seines gewaltsamen Todes in den Vordergrund des öffentlichen
Interesses gerückt. Alexander I. hatte die Konstitution Finlands
bestätigt, nachdem Katharina II. schon geschrieben hatte: »Die
Unabhängigkeit Finlands entspricht den russischen Interessen«.
Nikolaus I. und Alexander II. respektierten Finland als eigenen
Staat. Alexander III. wagte noch nicht, Hand an die finische
Verfassung zu legen. Unter Nikolaus II. ward die Russifizierung
Finlands mit Gewalt vollzogen unter Gründen, über die die »Times«
seinerzeit schrieb, dass sie in kultivierten Ländern nur ein
verächtliches Lächeln hervorrufen könnten.

		Die Folge ist, dass in dem ehemals friedliebenden, geordneten
Lande anarchistische Zustände eingerissen sind, anarchistisch
sowohl auf Seiten der gesetzlichen Regierung wie der empörten
Jugend, aus deren Reihen Eugen Schaumann, der Mörder Bobrikows,
hervorging.

		*

		Alle die geschilderten Zustände im Innern Russlands führten am
22. Januar zu einem Zusammenstosse zwischen dem russischen Volke
schlechthin und der Regierung. Dieser Zusammenstoss, der sich zu
einem blutigen Verbrechen seitens der Regierung auswuchs, bedeutete
nicht, wie alle Journale der Welt prophezeiten, die Revolution;
denn diese besteht faktisch schon – wie oben erwähnt – seit
Jahrzehnten. Der 22. Januar gestaltete sich zu einer Demonstration
von [bookmark: page32] höchster
geschichtlicher Bedeutung, nicht wegen seines Ausganges, sondern
wegen seines Charakters. Mit diesem Tage versuchte das Volk noch
einmal, den Weg zu seinem Herrscher zurückzufinden. Mit diesem Tage
hat die Autokratie die Brücken hinter sich abgebrochen, zu einer
Zeit, wo ein einfacher Pope Namens Gapon es wagen konnte, folgenden
Aufruf an das russische Volk zu erlassen:

		»Brüder! Arbeiter! Das unschuldige Blut des Volkes ist vergossen
worden. In uns hegen wir Gefühle der Erbitterung und Rache gegen
den Zaren und seine Handlanger, die Minister, und glaubt mir, der
Tag ist nahe, sehr nahe, da ein Heer arbeitender Männer sich
drohender, mit mehr Überlegtheit erheben und wie ein Mann kämpfen
wird für seine eigene Freiheit und für die Freiheit ganz Russlands.
Seid getrost! Wir sind geschlagen, aber nicht besiegt worden.«

		Dieser Aufruf beweist, dass der mystische Nebel um die
Vergangenheit zerrissen ist. Die Vorgänge am 22. Januar sind
bekannt: Zwölftausend Arbeiter zogen mit Fahnen und Heiligenbildern
vor das Schloss des Zaren, ihn um eine Verfassung zu bitten. Von
diesen zwölftausend kehrten nur achttausend heim, denn viertausend
färbten mit ihrem Blute den Schnee des Winterpalast-Platzes ...

		In der Münchener » Freistatt« veröffentlichte Prof. v.
Reusner, der als Sachverständiger in dem Königsberger Prozess
bekannt ist, einen Kommentar zu diesem Tage, dem wir folgendes
entnehmen:

		»Trotz der mächtigen sozialistischen Propaganda und des
ungeheueren Einflusses der europäischen radikalen Ideen, haben die
russischen Volksmassen zwei alte naive Ideale in den tiefsten
Tiefen ihrer Herzen aufbewahrt: das Ideal einer patriarchalischen
Regierung und das eines primitiven Agrarkommunismus ... Der Zar
steht in unmittelbarer Berührung mit seinem Volke, kennt seine
Bedürfnisse, leidet und freut sich [bookmark: page33] mit ihm ... Alle Klassen des Volkes senden zu
ihm geliebte Vertreter, mit denen er die Fragen des Krieges und des
Friedens erwägt ... und Wege ausfindig macht, um jede Unordnung aus
der Welt zu schaffen und Wahrheit und Gerechtigkeit im ganzen Lande
einzuführen ...

		Aber dieses Märchen von dem guten Kaiser und seinem treuen Volke
ist noch nicht zu Ende. Wir müssen noch einen tiefsittlichen Zug
des russischen Volkes hervorheben. Dieser Zug lässt sich
folgendermassen charakterisieren:

		Die Wahrheit spricht für sich. Gott selber ist für die Wahrheit
... Man muss nur redlich und mutig die Stimme für sie erheben und
bereit sein, für sie zu sterben. Das Böse siegt nur zeitweise: und
wenn man mit dem Bösen gegen das Böse nicht kämpfen darf, so ist es
doch durch Selbstaufopferung und Märtyrertum zu besiegen ... Ein
rührendes Bild wunderbar sittlicher Schönheit bot die Masse
verstossener Proletarier, die sich um das Banner »der Wahrheit und
Gerechtigkeit« sammelte und in wundertätiger Weise in sich die
beste Stelle des alten Volksidealismus mit dem Reflex neuer
sozialer und politischer Bestrebungen vereinte ...«

		Und die Moskauer » Russkija Wjedomsti« wagte zu
schreiben:

		»Kundgebungen wie die von Petersburg können wohl mit
Waffengewalt unter Blutvergiessen unterdrückt werden, aber keine
Macht der Welt ist imstande, eine Bewegung, welche die Geister
ergriff, zu vernichten, und ebensowenig die Ueberzeugung von der
Notwendigkeit der reif gewordenen Reformen; auch lässt sich nicht
das Verlangen nach freierer Bewegung und nach einer festen
Rechtsordnung aus der Welt schaffen. Es gibt nur ein Mittel, eine
solche Erregung zur Ruhe kommen zu lassen, nämlich die Erfüllung
der zeitgemässen Wünsche des Volkes.« [bookmark: page34]

		Schliessen wir diese Betrachtung mit den Schlussworten einer
Adresse, die der Semstwo von Taurien am 25. Januar 1905 an
den Zaren gesandt hat:

		»Der innere Friede«, heisst es da, »beruht
überall auf der Sicherheit des Gesetzes, Gleichheit aller Bürger,
Freiheit des Gewissens und der Religion, Freiheit des Wortes, der
Presse, der Vereine und Versammlungen. Wir sind überzeugt, dass die
Erfüllung dieser Absichten nur möglich ist, wenn freigewählte
Vertreter an der Gesetzgebung teilnehmen. Wenn Euere Majestät die
Vertreter der Nation berufen, um an der Gesetzgebung, der Kontrolle
über die Behörden, der Überwachung und Durchführung der Gesetze
teilzunehmen, werden wir aus Russland eine Macht machen, die in
absehbarer Zeit nach aussen und im Innern blühen wird ...«

		Die Vertreter der Nation wurden nicht einberufen und
weiterhin regiert das Ministerium Sansculottes, um eine historische
Notwendigkeit mit dem Dogma der Willkür zu bekämpfen.

	